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jährige Agnat, welcher der Krone am nächsten steht, die Re¬
gentschaft. Er hat sofort die Kammern zu berufen, die in
vereinigter Sitzuug über die Nothwendigkeit der Regent¬
schaft beschließen."

Der König selbst erließ am 7. October 1858 die Aufforderung an den
Prinzen vou Preußen zur Uebernahme der Regentschaft:

„(Stv. Königliche Hoheit und Liebdeu haben Mir in dem seit Meiner
Erkrankung verflossenen Jahre durch Meine Stellvertretung in den Regie*
rnugsgeschästen eine große Beruhigung gewährt, wofür Ich Ihnen auf das
Innigste danke. Da Ich aber nach Gottes Rathschluß durch den Zustand
Meiner* Gesundheit jetzt noch verhindert bin, Mich den Regierungsgeschäften
zu widmen, die Aerzte auch für den Winter Mir eine Reise nach südlicheren
Gegenden verordnet haben, so ersuche Ich bei dieser Meiner immer uoch fort¬
dauernden Verhinderung, die Regierungsgeschäfte Selbst zu fübren, Ew.
Königliche Hoheit und Liebden, so lange bis Ich die Pflichten Meines Kö¬
niglichen Amtes wiederum Selbst werde erfüllen können, die Königliche Ge¬
walt in der alleinigen Verantwortlichkeit gegen Gott, nach bestem Wissen und
Gewissen in Meinem Namen als Regent ausüben uud hiernach die erfor¬
derlichen weiteren Anordnungen treffen zu wollen. Von den Angelegenheiten
Meines Königlichen Hanses behalte Ich diejenigen, welche Meine Person
betreffen, Meiner eigenen Verfügung vor."

In Folge dieser Aufforderung seines königlichen Bruders uud unter
Berufung auf die erwähnte Bestimmung der Verfassung übernahm der Prinz
von Preußen durch einen Erlaß des Staatsministeriums vom 9. October
1858 die Regentschaft und berief sogleich den Landtag der Monarchie zu
einer außerordentlichen Session. Der Prinz führte seitdem den Titel: Prinz
von Preußen, Regent.

Am 20. October traten die beiden Häuser des Landtages im weißen
Saale des königlichen Schlosses zur Eröffnung der außerordentlichen Session
zusammen.

Eine allerhöchste Botschaft von demselben Tage legte den beiden Häusern
des Landtages die Gründe und die Documente in Betreff der Nothwendigkeit der
Regentschaft vor und forderte sie aus, diese Nothwendigkeit auch ihrerseits der
Verfassung gemäß anzuerkennen. Der Landtag sprach in vereinigter Sitzung
beider Häuser ant 25. October mit Einstimmigkeit die Nothwendigkeit der
Regentschaft aus. Darauf fand ant 26. October die feierliche Eidesleistung
des Regenten aus die Verfassung im weißen Saale des Schlosses statt. Der
Regent dankte den Häusern für die patriotische Einmüthigkeit ihres Be¬
schlusses, durch welche sie einen erhebenden Beweis gegeben, was preußische
Vaterlandsliebe in verhängnisvollen Augenblicken vermöge. „Sie haben,"
fuhr er fort, „durch die Einstimmigkeit Ihres Beschlusses — davon bin Ich
überzeugt — das Herz unsers theuern Königs und Herrn in der Ferne er¬
quickt. In Mir aber haben Sie die schmerzlichen Gefühle, mit welchen Ich
die Regentschaft übernahm, wesentlich gemildert und die Zuversicht gestärkt,
daß es Mir gelingen werde, während der Dauer Meiner Regentschaft die
Ehre und das Wohl des theuern Vaterlandes zu dessen Heil und Segen zu


